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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.07.2004

Rechtssatz

Verfügt die Rechtsmittelwerberin über eine Legitimation für Handelsreisende, ausgestellt vom Magistrat der Stadt V,

bot sie jedoch Tischdecken in einem außerhalb des Stadtbereiches von V gelegenem Nebental an, so ist sie dazu nicht

berechtigt, weil ihr gewerblicher Tätigkeitsberich ex lege  lediglich innerhalb des Verwaltungsbezirkes liegt zu dem die ?

Gemeinde des Standortes" (der Gewerbeberechtigung) gehört; dies selbst dann, wenn es sich bei den von ihr

vorgewiesenen Tischdecken lediglich um Musterexemplare handelte und sie nur Bestellungen solcher Tischdecken

aufnahm, welche den Privatpersonen zu einem späteren Zeitpunkt zugesandt hätten werden sollen.

Schlagworte

Handelsreisende, Aufsuchen von Privatpersonen durch Handelsreisende, Anbieten von Musterexemplaren, Gemeinde

der Gewerbeberechtigung, Warenanbot, gewerblicher Tätigkeitsbereich, Musterexemplare, Standort der

Gewerbeberechtigung, Tischdecken

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2004/07/05 KUVS-2045/6/2003
	JUSLINE Entscheidung


